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Antrag der CDU-Ratsfraktion 
 
Der Rat der Stadt Wedel möge beschließen, den § 30 „Unterbrechung, Vertagung und 
Aufhebung der Sitzung“ der „Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 
Stadt Wedel“ in Absatz (4) folgenden Satz anzufügen:  
 
„Eine Fortsetzung der Sitzung nach 22:00 Uhr erfolgt nur, wenn zwei Drittel der 
anwesenden Stimmberechtigten zustimmen.“ 
 

Begründung 
 
Am 17.06.2021 beschloss der Rat der Stadt Wedel mehrheitlich folgende Regelung zum 
Sitzungsende: 
 
„(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in Beratung 
befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. 
Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung an vorderer Stelle auf die 
Tagesordnung zu setzen.“ 
 
Eine Verlängerung der Sitzung über den in Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt 
hinaus wurde damit ausgeschlossen und war von der damaligen Ratsmehrheit auch nicht 
gewünscht. Ein entsprechender Antrag wurde abgelehnt.  
 
In den Ratssitzungen vom 02.10.2025 und 13.11.2025 wurde jedoch entgegen dieser 
Regelung verfahren. Vor diesem Hintergrund erneuern wir unseren damaligen Antrag. 
Die Praxis zeigt, dass es in Ausnahmefällen sinnvoll sein kann, ein Überschreiten der 
Zeitgrenze zu ermöglichen, etwa, wenn nur noch wenige oder beratungsunintensive 
Tagesordnungspunkte anstehen (wie am 02.10.2025) oder wenn zeitkritische Beschlüsse 
zwingend in derselben Sitzung gefasst werden müssen (wie am 13.11.2025). 
 
Eine solche Regelung existiert auf Ebene des Kreises Pinneberg seit vielen Jahren und hat 
sich dort vielfach bewährt. 
 
Wir bitten um Zustimmung. 
 
Jan Lüchau 
Fraktionsvorsitzender 
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